
Liebe Leserinnen und Leser,

im Mai 2010 hat die deutsche 
Familien- und Seniorenministerin 
Kristina Schröder mit ihrem 
Reformvorschlag zur „Familien-
Pflegezeit“ die Debatten um die 
Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit 
und Pflegeverantwortung in der 
Bundesrepublik neu entfacht. 
Auch auf Europäischer Ebene 
gibt die EU-2020-Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum Anlass 
zur Diskussion, wie Arbeitszeit
modelle an die sich rasch 
verändernden demografischen 
Rahmenbedingungen angepasst 
werden können. 

Aktuelles Schwerpunktthema des 
Newsletters der „Beobachtungs
stelle für gesellschaftspolitische 
Entwicklungen in Europa“ ist des-
halb „Pflegezeit“.

In der Diskussion um Pflege
zeitmodelle in der EU wird oft 
das belgische System als Beispiel 
guter Praxis angeführt. Jessie 
Vandeweyer und Ignace Glorieux 
von der Vrije Universiteit Brüssel 
beschreiben in ihrem Beitrag 
ausführlich die Regelung 
zum „System der beruflichen 
Freistellung“ in Belgien und 
welche Ziele damit verfolgt wer-
den. Die Vielfalt der Konzepte 
in Europa stellen Sabrina Stula 
und Annette Angermann von 
der Beobachtungsstelle in ihrem 
Beitrag über „Pflegezeitmodelle 
im europäischen Vergleich“ dar. 
Robert Anderson, Präsident des 
europäischen Dachverbands 
„Eurocarers“ und Bereichsleiter 
der European Foundation for 
the Improvement of Living and 
Working Conditions, zeigt die 
europäische Dimension der 
Fragestellung auf.

Die letzte Seite des Newsletters 
hält Hintergrundinformationen 
zum aktuellen Thema „Pflegezeit“ 
für Sie bereit.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihre Redaktion!
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Auch wenn Langzeitpflege und 
-betreuung in den europäischen 
Mitgliedsstaaten zum Großteil von 
Angehörigen erbracht werden, 
finden deren Situation und Bedürf-
nisse erst in den letzten Jahren 
national wie auch europaweit grö-
ßere politische Beachtung. Derzeit 
leisten ca. 19 Millionen Europäer/ 
-innen informelle Pflegearbeit1. 
Grund dafür, dass Familienpflege 
verstärkt diskutiert wird, ist das 
zunehmende Bewusstsein über das 
knapper werdende informelle Pfle-
gepotenzial aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung und der 
höheren Frauenerwerbstätigkeit. 
Bereits die Hälfte der derzeitig 
pflegenden Angehörigen ist er-
werbstätig und daher auf Rahmen-
bedingungen angewiesen, die eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege ermöglichen.2

Vergleicht man die aktuellen 
Regelungen in den europäischen 
Mitgliedsstaaten, so wird deutlich, 
dass es große Unterschiede hin-
sichtlich der Organisation und  
Unterstützung von Pflegearbeit 
gibt. Besonders deutlich zeigen 
sich diese zwischen den nord-
europäischen Staaten mit einer 
längeren Tradition öffentlicher 

Pflegeversorgung und süd- bzw. 
osteuropäischen Staaten, in de-
nen eher fragmentierte Unter
stützungssysteme sowie familiäre 
Unterstützung vorherrschen. Ne-
ben Arbeitsunterbrechungs- und 
Freistellungsmodellen, mit denen 
pflegende Angehörige in Voll- 
oder Teilzeit für einen bestimmten 
Zeitraum von der Erwerbstätigkeit 
entbunden werden, werden pfle-
gende Angehörige auch durch 
Geldleistungen, Sachleistungs-
angebote und besondere Betreu-
ungsangebote wie beispielsweise 
Kurzzeit- und Tagespflege sowie 
Informations- und Schulungsange-
bote unterstützt. 

Anlass für die Beobachtungsstelle, 
sich mit dem Thema „Pflegezeit
modelle im europäischen Ver-
gleich“ zu beschäftigen, ist der in 
Deutschland angekündigte Geset-
zesentwurf zur „Familien-Pflege-
zeit“. Das neue Pflegezeitmodell 
verfolgt das Ziel, Arbeitnehmer/-in-
nen die Versorgung pflegebedürf-
tiger Angehöriger in häuslicher 
Umgebung zu ermöglichen und 
ihnen gleichzeitig ihre finanzielle 
Absicherung sowie ihren Arbeits-
platz zu erhalten.3

Vor dem Hintergrund einer altern
den Gesellschaft und bereits spürbar 
belasteter sozialer Sicherungssys
teme wird das Thema Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege auch auf euro
päischer Ebene wahrgenommen 
und dahin gehende Lösungsansätze 
werden diskutiert. Explizit zur 
Einführung von Pflegezeitmodel-
len spricht sich das Europäische 
Parlament in seiner Entschließung 
zu der Rolle der Frau in einer 
alternden Gesellschaft vom 7. Sep-
tember 20104 aus. Darin fordert es 
die Mitgliedsstaaten auf „(…) neue 
Urlaubsformen einzuführen, die 
es ermöglichen, einen bezahlten 
Urlaub, der kein Elternurlaub ist, 
für Pflegeaufgaben in Anspruch 
zu nehmen, und sich für eine 
gerechtere Verteilung zwischen 
Männern und Frauen bei der un-
bezahlten Pflege einzusetzen (…)“. 

Der Vergleich von Arbeitsunter-
brechungs- oder Freistellungs-
modellen zur Pflege von nahen 
Angehörigen in den europäischen 
Mitgliedsstaaten zeigt, dass diese 
erst in jüngerer Zeit entstanden 
und vielfach mit zahlreichen Ein-
schränkungen verknüpft sind. Die 
Modelle sind in der Regel zeitlich 
befristet (maximal zwei Jahre) und 
bieten nur teilweise finanzielle Un-
terstützung. Grundsätzlich lassen 
sich im europäischen Vergleich 
Modelle mit kürzeren und länge-
ren Freistellungszeiten unterschei-
den: In insgesamt 25 Mitglieds-
staaten der EU haben Beschäftigte 
das Recht, zur Pflege Angehöriger 
für kurze Zeit der Arbeit fernzu-
bleiben (einige Tage bis mehrere 
Wochen)5. Längerfristige Freistel-
lungsmöglichkeiten für die Pflege 
(einige Wochen bis zwei Jahre) 
gibt es in Österreich, Deutschland, 
Belgien, den Niederlanden, Italien, 
Irland und Spanien. Zudem exis-
tieren in einigen Ländern flexible 
Arbeitszeitmodelle (Österreich, 
Niederlande, Vereinigtes König-
reich, Irland, Spanien), Lebens
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arbeitszeitkonten oder Zeitkredit-
systeme (Belgien, Niederlande), die 
auch zur Pflege Angehöriger in 
Anspruch genommen werden  
können. Längere Freistellungs-
zeiten sind in den betrachteten 
Mitgliedsstaaten nicht explizit zur 
Pflege älterer Angehöriger ausge-
wiesen, sondern zur Pflege kranker 
Familienmitglieder im Allgemei-
nen. Das belgische Pflegemodell 
sieht z. B. bei schwerer Krankheit 
eines Familienmitglieds eine Frei-
stellung von bis zu zwölf Monaten 
(oder bis zu 24 Monaten in Teil-
zeit) bei gleicher Lohnfortzahlung 
wie bei der Elternzeit vor6. Irland 
bietet unterschiedliche Formen 
und mögliche Kombinationen zur 
Unterstützung pflegender Angehö-
riger an. Besonders hervorzuheben 
ist in diesem Modell eine Möglich-
keit zur Freistellung, die sich expli-
zit an Teilzeitbeschäftigte richtet. 
In Spanien gibt es ebenfalls die 
Möglichkeit, bis zu zwei Jahre – 
ohne Lohnausgleich – freigestellt 
zu werden. Weitere innovative 
Ansätze sind die Erweiterung der 
Anspruchsberechtigung auf Frei-
stellung zur Pflege über den Kreis 
der Familie hinaus (Vereinigtes 
Königreich) und Modelle zur fle-
xiblen Arbeitszeitgestaltung wäh-
rend der Pflege (insb. Vereinigtes 
Königreich und Niederlande).

Es gibt wenige nationale und  
europäische Berichte darüber, wie 
die existierenden Modelle genutzt 
werden. Nationale Evaluierungen 
zeigen jedoch, dass die vorhan-
denen Systeme insgesamt wenig 
in Anspruch genommen werden. 
Gründe hierfür liegen zum einen 
in der Ausgestaltung der Modelle 
(fehlende Finanzierungsmöglich-
keiten, Fixierung auf Vollzeitbe-
schäftigung). Zum anderen liegt 
es auch daran, dass sich pflegende 
Angehörige häufig nicht als zu 
unterstützende Personengruppe 
wahrnehmen. Eine Ausnahme ist 
hier das Vereinigte Königreich, 
wo es eine starke Interessenge-
meinschaft pflegender Angehö-
riger gibt und diese sich auch 
selbstbewusst in der Öffentlichkeit 
äußert. Ein weiterer Grund für 
die geringe Inanspruchnahme ist, 
dass sich Pflegende v. a. vor dem 
Arbeitgeber davor scheuen, als sol-
che in Erscheinung zu treten. Sie 
fürchten, dass das Bekanntwerden 
der Pflegeverantwortung Wettbe-
werbsnachteile für die betreffende 
Person am Arbeitsmarkt mit sich 
bringen könnte7. Dieser Überblick 
zeigt verschiedene europäische 
Pflegezeitmodelle mit unterschied-
lichen Ansätzen, wie pflegende 
Angehörige in den EU-Mitglieds-
staaten unterstützt werden. Um ein 
vollständigeres Bild der Lage pfle-
gender Angehöriger in den Mit-

gliedsstaaten zu erhalten, müssen 
in einem zweiten Schritt die jewei-
ligen Rahmenbedingungen stärker 
betrachtet werden. Die Erfahrun-
gen nordeuropäischer Staaten, in 
denen seit vielen Jahren adäquate 
Entlastungsstrukturen öffentlich  
diskutiert werden, zeigen, dass  
v. a. die Möglichkeiten zur Kurz- 
und Tagespflege, Beratungsgrup-
pen sowie Weiterbildungsangebote 
wichtige Elemente zur Unterstüt-
zung informell Pflegender sind.

Annette Angermann, DV e. V. 

Sabrina Stula, DV e. V. 

1   �Der überwiegende Teil der informellen familiä-
ren Betreuungsarbeit (80–85 %) wird von Frauen 
erbracht. (Meichenitsch, Katharina/Österle, Au-
gust (2008): Pflegesysteme in Europa – Zwischen 
steigendem Bedarf und restriktiven Budgets.  
In: Kontraste (5), S. 4–6. 

2  �Anderson, Robert (2009): Dependent persons in 
the European Union: who cares about family 
carers?, Konferenzbeitrag, http://coface-eu.org/en/
Disability-Dependence/Help-the-carers/Seminar-
Family-carers/?p=2 (Abruf: 22. September 2010).

3  �Vgl. Newsletterbeitrag „Hintergrund Pflegezeit“ 
ab S. 3.

4  P7_TA(2010)0306.
5  �Es handelt sich hier um sog. „Notfalltage“ (Bel-

gien, Irland) oder Tage, die zur Kurzzeitpflege 
kranker Angehöriger (Niederlande, Österreich, 
Spanien, Italien) in Anspruch genommen werden 
können. 

6  �Vgl. Newsletterbeitrag von Jessie Vandeweyer und 
Ignace Glorieux auf Seite 3.

7  �Barkholdt, Corinna (2007): Wirkungsvolle Ent-
lastung von Pflegenden – Was können wir aus 
anderen europäischen Ländern lernen? In: Bun-
destagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (2007): 
Pflege und Erwerbstätigkeit. Dokumentation des 
öffentlichen Fachgesprächs am 21.06.2006 im 
Jakob-Kaiser- Haus des Deutschen Bundestages, 
S. 19–22.

K o l u m n e

Regelungen in der ­
EU für Arbeitnehmer/­
-innen mit Pflege
verantwortung für ­
kranke oder abhängige 
Angehörige
Rund 80 % der für die Pflege von 
behinderten Menschen oder von 
älteren abhängigen Personen 
aufgewandten Zeit werden von 
informell pflegenden Familienan-
gehörigen, Freunden oder Nach-
barn abgedeckt. Die zunehmende 
Beschäftigungsrate in Europa, 
besonders unter Frauen, führt in 
fast allen Ländern zu einer Situati-
on, in der mehr als die Hälfte aller 
Pflegenden im arbeitsfähigen Alter 
ihre Pflegeverantwortung mit einer 
beruflichen Tätigkeit vereinbaren 
muss. Nichtsdestotrotz ist ein sig-
nifikanter Anteil der Pflegenden 
aufgrund der Pflegeverantwortung 
von der Arbeitswelt ausgeschlossen 
– mit Auswirkungen auf Renten 
und laufende Einkommen. Ins-
gesamt leisten 6% bis 10% aller 
Erwerbstätigen regelmäßige Pfle-
gearbeit, bei älteren (weiblichen) 
Erwerbstätigen liegt der Prozent-
satz höher. 
Dieser Beitrag der informell Pfle-

genden findet in den Dokumenten 
und Debatten der Europäischen 
Kommission, des Parlaments und 
des Rates mehr und mehr Auf-
merksamkeit und Anerkennung. 
Ein Großteil dieses Interesses 
beruht auf der Sorge um die wach-
senden Kosten der Pflege und auf 
dem Bedürfnis, die informelle 
Pflege zu unterstützen. Gleichzeitig 
ist es erforderlich, die Beschäfti-
gungsraten zu verbessern und die 
Rentensysteme aufrechtzuerhalten. 
Wie die Interessengruppe pflegen-
der Angehöriger im Europäischen 
Parlament betont, ist die Verein-
barung von bezahlter Arbeit mit 
Pflegeverantwortung ein Schlüssel-
element dieser beiden Debatten. 

In der EU-2020-Strategie wurde be-
tont, dass die alternde Bevölkerung 
eine bedeutende langfristige Her-
ausforderung darstellt (und es darf 
nicht vergessen werden, dass damit 
auch die arbeitende Bevölkerung 
älter wird). Intelligentes, nachhal-
tiges und integratives Wachstum 
bedeutet, dass „der Zugang zu 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
sowie zu anderen Versorgungsein-
richtungen“ eine wichtige Rolle 
einnimmt, um die Pflege abhängi-
ger Angehöriger zu gewährleisten. 
Gleich wichtig wird aber auch un-
sere Fähigkeit sein, Gesundheit und 
Aktivität im Alter zu fördern”1. Das 
Europäische Parlament hat in sei-
ner Antwort auf die 2020-Strategie 
die Förderung der „Erleichterung 
der Vereinbarkeit von Erwerbstä-
tigkeit und Fürsorgepflichten der 
Arbeitnehmer“ betont2. So muss 
die Debatte zur langfristigen Pflege 
zwangsläufig die Rolle und den 
Beitrag der informell Pflegenden 
berücksichtigen, auch wenn die po-
litischen Auswirkungen auf die so-
ziale Absicherung, Chancengleich-
heit und Beschäftigung bisher noch 
keine signifikante und explizite 
Zuwendung erfahren haben. 

Am 1. Oktober 2010 hat die briti-
sche Regierung ein neues Gesetz 
gegen die Diskriminierung von 
Beschäftigten mit Pflegeverant-
wortung verabschiedet. Obwohl 
Pflegende von einem Einkommen 
und den mit einer bezahlten Arbeit 
einhergehenden Sozialkontakten 
profitieren, kann es sein, dass 
sie stark benachteiligt werden, 
wenn es um deren berufliche 
Entwicklung, deren Beförderung 
und deren Zugang zu Fort- und 
Weiterbildungsangeboten geht. Sie 
sind vielen Vorurteilen ausgesetzt, 
was ihre Produktivität und ihre 
Fähigkeit angeht, die Arbeit neben 
der Pflegeverantwortung zu bewäl-
tigen. Auch wenn dies vermuten 
lässt, dass sich die Arbeitgeber mit 
den Problemen mancher pflegen-
der Angestellten befassen werden, 

besteht doch insgesamt ein Mangel 
an spezifischen Maßnahmen zur 
Unterstützung Pflegender am Ar-
beitsplatz. Manche Unternehmen 
haben allerdings begonnen, ihren 
Angestellten mit Pflegeverantwor-
tung Unterstützung anzubieten. Im 
Allgemeinen wird die wirtschaftli-
che Notwendigkeit dafür durchaus 
anerkannt: Die mit Wechsel und 
Neueinstellungen, Abwesenheit 
und Krankheit assoziierten Kosten 
müssen reduziert und die Fähigkei-
ten, Kenntnisse und Motivation der 
Angestellten möglichst geschickt 
genutzt werden.

Abgesehen von der Kinderbetreu-
ung wurden bisher kaum soziale 
Dialoge oder arbeitsrechtliche 
Vereinbarungen entwickelt, wie 
Beruf und Pflege unter einen Hut 
gebracht werden können. Die meis-
ten unternehmensweiten Maßnah-
men scheinen aus der Erkenntnis 
einzelner Unternehmen hervorzu-
gehen, dass sowohl Angestellte als 
auch Unternehmen von solchen 
Maßnahmen profitieren. Die häu-
figste Maßnahme auf Unterneh-
mensebene ist die Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten, einschließlich 
der kurzfristigen Freistellung und 
Notfallfreistellung im Pflegefall. 
Manche Organisationen jedoch bie-
ten zusätzlich längere Freistellungs-
zeiten oder eine Teilbezahlung für 
Pflegende an. Eurofound konnte 
im Rahmen der neuesten Studien 
Unternehmen identifizieren, die 
über herkömmliche Arbeitszeitre-
gelungen hinaus Dienstleistungen 
anbieten, um Angestellte in ihrer 
Pflegeverantwortung zu unter-
stützen, zum Beispiel durch die 
Bereitstellung von Informations- 
und Beratungsdiensten oder sogar 
durch praktische Hilfe bei der Or-
ganisation und Durchführung der 
Pflege. Solche Unternehmen finden 
sich jedoch nicht in allen Beschäfti-
gungsbereichen und sind in vielen 
Mitgliedsstaaten überhaupt nur 
sehr selten anzutreffen. 

Am Arbeitsplatz muss ein Bewusst-
sein für diese Problematik geschaf-
fen werden, und zwar nicht nur für 
die Schwierigkeiten, denen sich An-
gestellte mit Pflegeverantwortung 
gegenübersehen, sondern auch für 
die Vorteile und Möglichkeiten, 
die mit einer Verbesserung der 
derzeitigen Situation einhergehen. 
Wo es bereits positive Maßnahmen 
gibt, müssen die Pflegenden ermu-
tigt und unterstützt werden, die 
Angebote wahrzunehmen – viele 
Pflegende möchten keine Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen, betrach-
ten ihre Pflegeverantwortung als 
Privatsache oder fühlen sich durch 
den Stempel „Pflegender“ stigma-
tisiert. Neben der Unterstützung 
durch Vorgesetzte und Kollegen 
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spielt dabei auch die Ausarbeitung 
von expliziten unterstützenden 
politischen Maßnahmen und tarif-
vertraglichen Vereinbarungen eine 
wichtige Rolle.

Auf EU-Ebene besteht die kon-
tinuierliche Notwendigkeit, ein 
Bewusstsein und eine aktive An-
erkennung für den Beitrag der 
Pflegenden und dessen Bedeutung 
im europäischen Gesellschaftsmo-
dell zu schaffen. Natürlich spielen 
regionale soziale Dienste eine wich-
tige Rolle, um Pflege und Beruf 
besser miteinander vereinbaren zu 
können. Und gerade hier bestehen 
riesige Unterschiede zwischen den 
Mitgliedsstaaten im Hinblick auf ih-
re relevanten Versorgungssysteme. 
Die Situation der berufstätigen Pfle-
genden muss noch ausführlicher 
dokumentiert werden, besonders 
da in der Mehrheit der Mitglieds-
staaten enorme Wissenslücken 
bestehen. Auch wenn noch keine 
arbeitsrechtliche EU-Regelung zu 
den spezifischen Bedürfnissen be-
rufstätiger Pflegender vorliegt, gibt 
es Möglichkeiten im Hinblick auf 
die Arbeitsplatzsicherung und die 
Verbesserung der Chancengleich-
heit für berufstätige Pflegende – so 
spielen der soziale Dialog sowie 
politische Maßnahmen zur Beschäf-
tigung und zur sozialen Absiche-
rung eine wichtige Rolle. Weitere 
Möglichkeiten zur Verwendung 
der Strukturfonds müssen erforscht 
werden, und die verschiedenen 
Mechanismen für die Weiterga-
be von Best-Practice-Methoden 
könnten ebenfalls dazu beitragen, 
berufstätige Pflegende effektiv zu 
unterstützen.

Robert Anderson, Präsident von 
Eurocarers und Abteilungsleiter – 
Lebensbedingungen und 
Lebensqualität, Eurofound.  
http://www.eurocarers.org,  
http://www.eurofound.europa.eu. 

1   �EU KOM – Europäische Kommission (2010): Eu-
ropa 2020. Eine europäische Strategie für intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Mitteilung der Kommission KOM (2010) 2020.

2  �EU Parl – Europäisches Parlament (2010):  
EP-Resolution vom 10. März 2010 zur EU-2020-
Strategie.

G e s e l l s c h a f t s
p o l i t i k  i n  E u r o p a

Das belgische Konzept 
der „beruflichen 
Freistellung”
Die belgische Regierung führte das 
Konzept der beruflichen Freistel-
lung im Jahr 1985 ein. Dank dieses 
Gesetzes können Arbeitnehmer/ 
-innen für einen bestimmten Zeit-
raum ihre Arbeitszeit reduzieren 
oder ihre Arbeit ganz unterbrechen 

und erhalten während dieser Zeit 
eine Ausgleichszahlung vom Staat. 
Während der beruflichen Freistel-
lung ist der/die Arbeitnehmer/-in 
vor Entlassung geschützt und die 
Rückkehr zum Arbeitsplatz bleibt 
garantiert.

Ursprünglich sollte das System der 
beruflichen Freistellung für eine 
Umverteilung der Arbeit sorgen, 
um wachsenden Arbeitslosen-
zahlen entgegenzuwirken. Jeder 
Arbeitsplatz von freigestellten 
Beschäftigten sollte durch eine/n 
Arbeitslose/n besetzt werden. In 
den neunziger Jahren wurden 
drei zusätzliche Formen der be-
ruflichen Freistellung, sogenannte 
thematische Pausen, eingeführt: 
die berufliche Freistellung zur 
Palliativpflege (1995), als Eltern-
zeit (1997) und zur medizinischen 
Pflege (1999). Anfang 2002 stand 
die Gesetzgebung zur beruflichen 
Freistellung erneut zur Debatte. 
Das Ergebnis wurde im privaten 
Sektor als „Zeitkredit“ bekannt und 
behielt im öffentlichen Sektor den 
Namen „berufliche Freistellung“. 
Die Vertretungsregel für das Sys-
tem insgesamt wurde abgeschafft; 
heute liegt der Schwerpunkt auf 
einer Verbesserung der Lebens
qualität durch mehr Flexibilität bei 
der Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Privatleben. Die thematischen For-
men der beruflichen Freistellung 
blieben unverändert. Die Konzepte 
der beruflichen Freistellung und 
des Zeitkredits allgemein existieren 
parallel zur Elternzeit und sollten 
nicht damit verwechselt werden. 
Laut einer EU-Richtlinie müssen 
alle EU-Mitgliedsstaaten pro El-
ternteil mindestens drei Monate 
Elternzeit einräumen. Zur beruf-
lichen Freistellung aus anderen 
Gründen hingegen gibt es keine 
EU-Regelung.

Alle Arbeitnehmer/-innen in Belgi-
en, die seit mindestens einem Jahr 
bei dem gleichen Arbeitgeber tätig 
sind, können im Verlauf ihres Ar-
beitslebens berufliche Freistellung 
bzw. Zeitkredite beantragen, ohne 
dabei auf die Angabe bestimmter 
Gründe beschränkt zu sein. Alle 
Beschäftigten im privaten Sektor 
haben das Recht auf einen ein-
jährigen Zeitkredit. Diese Auszeit 
kann im Einvernehmen mit dem 
Unternehmen auf bis zu fünf Jahre 
ausgedehnt und auf flexible Art 
und Weise genutzt werden. Die 
Beschäftigten können ihre Arbeit 
entweder ganz unterbrechen oder 
ihre Arbeitszeit um die Hälfte 
oder ein Fünftel reduzieren. Die 
beruflichen Freistellungen im 
öffentlichen Sektor können im 
Verlauf eines Erwerbslebens insge-
samt bis zu sechs Jahre betragen. 
Arbeitnehmer/-innen im öffentli-

chen Sektor können ihre Arbeits-
zeit um ein Fünftel, ein Viertel, 
ein Drittel oder um die Hälfte 
reduzieren bzw. ganz pausieren. 
Die Ausgleichszahlung des Staates 
wird auf Grundlage der Inan-
spruchnahmequote, des Alters, der 
Haushaltszusammensetzung und 
der Beschäftigungsdauer ermittelt. 
So bekommt zum Beispiel ein/e 
Arbeitnehmer/-in unter 50 Jahren 
mit zwei Kindern bei einer vollzei-
tigen beruflichen Freistellung im 
öffentlichen Sektor um die 366 € 
und im privaten Sektor um die 
399 €. Die flämische Regierung 
bietet eine zusätzliche Prämie 
(für die Beschäftigten flämischer 
Organisationen in Flandern und 
Brüssel), wenn die berufliche Frei-
stellung dazu verwendet wird, für 
Kinder oder hilfebedürftige Fami-
lienmitglieder zu sorgen oder an 
einer Weiterbildung teilzunehmen 
bzw. ein Studium zu absolvieren 
(zwischen 110 und 160 € pro 
Monat bei einer vollen Auszeit). Im 
Fall einer Arbeitszeitreduzierung 
aufgrund einer Unternehmensum-
strukturierung im privaten Sektor 
beträgt die Prämie 345 €. Für so
genannte Sozialprofitunternehmen 
gilt zur Beschäftigungsförderung 
in diesem Sektor eine Sonderrege-
lung mit höheren Prämien.

Der individuelle Anspruch auf El-
ternzeit in Belgien liegt für jeden 
Elternteil bei drei Monaten pro 
Kind, bis das Kind das zwölfte  
Lebensjahr vollendet hat. Die 
Elternzeit gibt es wahlweise als voll-
zeitige Freistellung, als teilzeitliche 
Freistellung über sechs Monate 
oder als Reduzierung der Arbeits-
zeit um einen Tag pro Woche für 
eine Dauer von fünfzehn Monaten. 
Die thematische Pause zur Palliativ-
pflege umfasst einen Monat, kann 
aber auf zwölf Monate (Vollzeit 
bzw. Reduzierung um die Hälfte 
oder ein Fünftel) verlängert wer-
den. Wenn ein Familienmitglied 
schwer erkrankt, kann eine Pause 
zur medizinischen Pflege bean-
tragt werden. Diese umfasst einen 
bis drei Monate und ist auf bis zu 
zwölf Monate (Vollzeit bzw. Redu-
zierung um die Hälfte oder ein 
Fünftel) verlängerbar. Diese Arten 
der thematischen Pause werden je 
nach Alter und Inanspruchnahme-
quote bezahlt (ca. 653 € pro Monat 
für eine vollzeitige Freistellung). 
Die Zusatzprämie der flämischen 
Regierung gilt auch für diese Art 
von beruflicher Freistellung.

Seit 2002 werden berufliche 
Freistellung und Zeitkredite bei 
über 50-Jährigen durch flexiblere 
Konditionen und höhere Beiträge 
unterstützt. Arbeitnehmer/-innen 
über 50 haben das Recht, ihre 
Arbeitszeit bis zum Erreichen des 

Rentenalters um ein Fünftel oder 
die Hälfte zu reduzieren. Dadurch 
sollen sie dem Arbeitsmarkt länger 
erhalten bleiben.

Der derzeitige Ansatz soll ein 
entspannteres Arbeitsleben er-
möglichen sowie das Bedürfnis 
der Menschen erfüllen, neben der 
Arbeit auch Zeit für andere Dinge 
zu haben. Dabei darf jedoch nicht 
außer Acht gelassen werden, dass 
diese Freistellungen auch als An-
trieb für eine verbesserte und län-
gere Teilnahme am Arbeitsmarkt 
gedacht sind. Auf der einen Seite 
steckt die Absicht dahinter, Frauen 
mit Pflegeverantwortung auf dem 
Arbeitsmarkt zu halten. Auf der 
anderen Seite soll das Konzept 
dem Arbeitsmarkt auch die älteren 
Arbeitnehmer/-innen erhalten. Die-
se implizite Beschäftigungsstrate-
gie wird häufig kritisiert. Während 
die Elternzeit generell als legitim 
akzeptiert wird, stößt die Möglich-
keit der Arbeitszeitreduzierung für 
ältere Arbeitnehmer/-innen beim 
belgischen Unternehmerverband 
„Federation of Enterprises” auf 
Kritik. Die Beschäftigungsquote 
der über 50-Jährigen ist in Belgien 
mit 49,1 % im Vergleich zum EU-
27-Durchschnitt von 56,5 % (2009) 
besonders niedrig. Die Kosten der 
Freistellung gelten als zu hoch und 
das System als nicht ausreichend, 
um ältere Arbeitnehmer/-innen 
zu ermutigen, tatsächlich länger 
zu arbeiten. Bei jeder neuen Re-
gierungsbildung steht auch das 
System der beruflichen Freistellung 
und Zeitkredite wieder neu zur De-
batte. Die hohe Inanspruchnahme 
unter jüngeren Frauen und älte-
ren Männern beweist jedoch das 
Bedürfnis der Beschäftigten nach 
besserer Vereinbarung von Arbeits- 
und Privatleben. Berufliche Frei-
stellung und Zeitkredite werden als 
soziales Recht betrachtet, für das 
sich die Gewerkschaften einsetzen.

Jessie Vandeweyer, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Vrije Universiteit Brüssel, 
Fakultät für Soziologie, 
Forschungsgruppe TOR 

Ignace Glorieux, Professor für 
Soziologie an der Vrije Universiteit 
Brüssel, Fakultät für Soziologie, 
Forschungsgruppe TOR 

H i n t e r g r u n d­
P f l e g e z e i t

Die aktuelle Rechtslage 
in Deutschland – Pflege
zeitgesetz (PflegeZG) 
Im Juni 2008 trat in Deutschland 
das Gesetz über die Pflegezeit 
(PflegeZG) in Kraft. Seitdem haben 
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alle Beschäftigten in Deutschland 
das Recht, ihre Arbeit kurzzeitig 
für die Dauer von bis zu zehn Ar-
beitstagen zu unterbrechen, um für 
eine/n pflegebedürftige/n nahe/n 
Angehörige/n (wie z. B. eigene 
Eltern, Großeltern oder Kinder) in 
einer akut aufgetretenen Pflegesi-
tuation eine bedarfsgerechte Pflege 
zu organisieren oder die Versor-
gung in dieser Zeit sicherzustellen. 
Arbeitgeber sind während der 
kurzzeitigen Arbeitsverhinderung 
hier in der Regel nicht zur Fortzah-
lung des Gehalts verpflichtet, es sei 
denn, dies ist ausdrücklich gesetz-
lich oder durch eine Vereinbarung 
(z. B. im Tarifvertrag) geregelt. 
Arbeitnehmer/-innen in Deutsch-
land, die in einem Unternehmen 
mit mehr als 15 Beschäftigten 
arbeiten, haben darüber hinaus 
Anspruch auf eine Freistellung 
von bis zu sechs Monaten, um 
eine/n pflegebedürftige/n nahe/n 
Angehörige/n in häuslicher Um-
gebung zu pflegen. Eine Lohnfort-
zahlung ist jedoch auch hier nach 
dem PflegeZG nicht vorgesehen. 
Mit der Ankündigung der kurzzei-
tigen Arbeitsverhinderung bzw. 
der Pflegezeit bis zur Rückkehr ins 
Unternehmen besteht Sonderkün-
digungsschutz.1

Reformvorschlag der deut-
schen Bundes­ministerin 
Kristina Schröder – „Familien-
Pflegezeit“
Im Mai 2010 hat Ministerin Schrö-
der mit ihrem Reformvorschlag zur 
„Familien-Pflegezeit“ die Debatte 
neu entfacht. Der Entwurf zur 
Familien-Pflegezeit sieht vor, für 
alle Beschäftigten in Deutschland 
einen Rechtsanspruch auf eine 
maximal zweijährige Familien- 
und Pflegezeit zu schaffen. Die 
Neuerung sieht nicht nur vor, die 
Dauer der Pflegezeit zu verlängern, 
sondern gibt den Beschäftigten 
zudem das Recht, die Arbeitszeit 
in dieser Phase auf 50 % zu redu-
zieren. Gleichzeitig sollen sie aber 
75 % ihres Gehalts weiterverdienen. 
Nach Beendigung der Pflegezeit 
sollen die Beschäftigten wieder 
Vollzeit arbeiten, jedoch weiterhin 
nur 75 % ihres Gehalts beziehen, 
bis ihre Zeit- und Gehaltskonten 
wieder ausgeglichen sind. Um der 
Gefahr zu begegnen, dass der/die 
Arbeitnehmer/-in nach der Pflege-
zeit nicht zurückkehren könnte, ist 
eine Versicherung für Arbeitgeber 
geplant.2

Pflegezeit und andere 
Konzepte:
In Deutschland versteht man unter 
dem Begriff „Pflegezeit“ eine ge-
setzliche Regelung, die darauf ab-
zielt, Beschäftigten die Möglichkeit 
zu eröffnen, pflegebedürftige „na-

he Angehörige“ in häuslicher 
Umgebung zu pflegen und damit 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
familiärer Pflege zu verbessern.3 
Familiäre Pflege umfasst hier auch 
die Sorge um pflegebedürftige 
Kinder. 

Debatten um die Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflegeverantwortung, die auf eu-
ropäischer Ebene geführt werden, 
liegt ein erweitertes Konzept von 
„Familie“ zugrunde.  Gegenstand 
sind hier deshalb Arbeitszeit- und 
Freistellungsmodelle, die es Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern ermöglichen, die Versorgung 
„anderer erwachsener Perso-
nen“ zu gewährleisten. 

Darüber hinaus gibt es Mitglieds-
staaten, wie z. B. Belgien, in denen 
Beschäftigte die Möglichkeit ha-
ben, eine berufliche Pause nicht 
nur zur Versorgung von Angehö-
rigen zu nehmen, sondern auch 
um anderen, außerberuflichen 
Interessen nachzukommen. (vgl. 
Newsletterbeitrag von Jessie Vande-
weyer und Ignace Glorieux auf S. 3)

Quellen im Internet:
1+3 �Aktuelle Gesetzeslage zur Pflege-

zeit in Deutschland: 
Rechtsportal Juris.de – Gesetz 
über die Pflegezeit (28. Mai 
2008):  
http://www.gesetze-im-inter-
net.de/bundesrecht/pflegezg/ 
gesamt.pdf 

Schwerpunkt „Familien-Pflegezeit“ 
im elektronischen Magazin des deut-
schen Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) – „Im Fokus“ Nr. 23 vom 
20. Mai 2010: 
http://www.bmfsfj.de/mag/root-
mai-23.html
 
Alles rund um das Thema „Famili-
enpflegezeit“ auf den Internetseiten 
des Deutschen Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ):
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Ser-
vice/themen-lotse,thema=thema-
familienpflegezeit.html
 
Webportal der Europäischen  
Organisation zur Interessenver
tretung pflegender Angehöriger –  
EUROCARERS: 
http://www.eurocarers.org/
 
Weiterführende Literatur:
Europäische Studie über Pflege
arrangements in Europa: Ziel der 
Studie ist es aufzuzeigen, wie die 
Pflegeverantwortung innerhalb 
der Familie in den Mitgliedsstaaten 
der EU aufgeteilt ist und welche 
sozioökonomischen Auswirkungen 

diese Pflegearrangements haben. 
Glendinning, Caroline/Arksey, 
Hilary/Tjadens, Frits/Morée, 
Marjolein/Moran, Nicola/Nies, 
Henk (2009): Care Provision within 
families and its socio-economic 
impact on care providers across the 
European Union, Research Works, 
2009-05, Social Policy Research 
Unit, York: University of York.  
(Im Internet verfügbar über  
www.eurocarers.org)

2 �Pro und Kontra des Familien-
Pflegezeitentwurfs aus Deutschland: 
Überblick über die aktuelle 
Rechtslage und den geplanten 
Gesetzesentwurf zur Familien-
Pflegezeit; Pro- und Kontraargu-
mente und offene Fragen: 
Deter, Gerhard/Ragu, Mareike 
(2010): Aktueller Begriff Familien-
Pflegezeit. Wissenschaftliche 
Dienste des Deutschen Bundes-
tags Nr. 26/10: http://www.bun-
destag.de/dokumente/analy-
sen/2010/familienpflegezeit.pdf.

Informationen über pflegende Ange-
hörige in der EU für Funktionsträger/ 
-innen in Politik und Organisationen – 
Schwerpunkt Langzeitpflege von äl-
teren Menschen: Tjadens, Frits/Vis-
ser, Geraldine/Sangers, Sandrina 
(2008): Family Care in Europe. The 
contribution of carers to long-term 
care especially for older people, 
Eurocarers, Utrecht.

4  �Vgl. EU KOM – European Commission (2010): 
Europe 2020. A European strategy for smart,  
sustainable and inclusive growth. Communica-
tion from the Commission Com(2010) 2020.

H i n w e i s

Liebe Leserinnen und Leser,

wir laden Sie ein, die Website  
der „Beobachtungsstelle für 
gesellschaftspolitische Entwick
lungen in Europa“ zu besuchen:  
www.beobachtungsstelle- 
gesellschaftspolitik.eu

Hier finden Sie aktuelle Informa-
tionen zu unseren Arbeitsschwer-
punkten „Demografischer  
Wandel“, „Bürgerschaftliches  
Engagement“ und „Europäische 
Politiken für Familien“ sowie  
erste Ergebnisse unserer Arbeit 
in Form von Arbeitspapieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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